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auch vorschnelle Erklärungen über die Einlegung eines 
Rechtsmittels Folgen bis hin zu Kostenbelastungen nach sich 
ziehen.

Im vorliegenden Verfahren wurde für die Klägerin, de
ren Anträgen das Kreisgericht entsprochen hat, nach der 
Urteilsverkündung keine Erklärung protokolliert. Der Ver
klagte, der im Verfahren Klageabweisung beantragt hatte, 
erklärte keinen Verzicht auf sein Rechtsmittel. Die für ihn 
vom Gericht protokollierte Erklärung, daß er wegen der 
Ehescheidung Berufung einlegt, stellt sich im Zusammen
hang mit seinem klageabweisenden Antrag aus seiner Sicht 
als ein Rechtsmittelvorbehalt dar. Davon ist auch das Kreis
gericht ausgegangen. Anderenfalls hätte es die Akte an das 
Bezirksgericht weiterleiten müssen. Allerdings wäre es bes
ser gewesen, wenn sich das Kreisgericht um,eine inhaltlich 
exaktere Protokollierung bemüht hätte, so daß bereits aus 
dem Wortlaut eindeutig zu erkennen wäre, daß der Verklagte 
eine Erklärung für die Zukunft abgab. Die Ausführungen im 
Schriftsatz vom 11. Februar 1988 enthalten jedoch die ein
deutige Klarstellung, daß keine Berufung vorlag. Demzufolge 
hat das Kreisgericht die Rechtskraft des Ehescheidungsur
teils am 25. Januar 1988 festgestellt, nachdem in der Rechts
mittelfrist keine Prozeßpartei eine schriftlich begründete Be
rufung eingelegt hatte. Das entsprach auch dem nach Ablauf 
der Rechtsmittelfrist gestellten Antrag des Prozeßbevoll
mächtigten der Klägerin auf Erteilung der Rechtskraftbe
scheinigung. Aus dessen weiteren Ausführungen im Kosten
festsetzungsverfahren wird erkennbar, daß auch die Kläge
rin nicht davon ausging, daß mit der Erklärung des- Ver
klagten unmittelbar nach der Urteilsverkündung ein Beru
fungsverfahren eingeleitet wurde.

Das Bezirksgericht hätte bei zusammenhängender Wür
digung der Erklärungen beider Prozeßparteien/ mit denen es 
anläßlich der Überprüfung der Kostenfestsetzung durch das 
Kreisgericht konfrontiert wurde, zu dem Ergebnis gelangen 
müssen, daß keine Berufung entsprechend den sich aus § 151 
ZPO ergebenden gesetzlichen Anforderungen eingelegt wurde.

Dem Bezirksgericht und dem Prozeßbevollmächtigten der 
Klägerin ist darin beizupflichten, daß die außergerichtlichen 
Kosten des Rechtsanwalts des Verklagten nicht von der Ko
stenentscheidung für das erstinstanzliche Verfahren erfaßt 
sind, weil dieses bei seiner Bevollmächtigung bereits beendet 
war. Die außergerichtlichen Kosten des Verklagten sind viel
mehr gemäß § 5 RAGO zwischen ihm und seinem Prozeß
bevollmächtigten außerhalb der Kostenfestsetzung für das 
Eheverfahren abzurechnen.

Aus den dargelegten Gründen war der Beschluß des Be
zirksgerichts vom 10. Mai 1988 insoweit aufzuheben,- als über 
die Kosten des Berufungsverfahrens entschieden wurde 
(§ 162 Abs. 1 ZPO). Der nachfolgende Beschluß des Bezirks
gerichts vom 1. Juli 1988 war mit Ausnahme der Ziff. 1. (Auf
hebung des Kostenfestsetzungsbeschlusses des Kreisgerichts 
vom 2. Juni 1988) ersatzlos aufzuheben. Die Entscheidung 
über die Kosten des Beschwerdeverfahrens war in Überein
stimmung fnit der im Urteil des Kreisgerichts vorgenomme
nen Kostenverteilung gemäß § 174 Abs. 3 ZPO unter Beach
tung von § 167 Abs. 3 ZPO zu treffen.

Zivilrecht ____________ -______
§§ 330, 352 ZGB; §§ 52 Abs. 1, 53 Abs. 1, 54 Abs. 5 ZPO.
1. Zur Prüfung der Notwehrlage, wenn für einen Bürger, der 
bei Tätlichkeiten anderer einschreitet, um sie zu unterbin
den, durch den später Geschädigten eine Bedrohungssitua
tion entsteht und er diese in angemessener Weise abwendet.
2. Zur Sachaufklärung im Zivilprozeß ist es zulässig, anstatt 
der Vernehmung eines Zeugen Protokolle Uber die Verneh
mung des Zeugen in früheren Ermittlungs- oder Gerichts
verfahren beizuziehen und als Urkunden gemäß § 53 Abs. 1 
Ziff. 5 ZPO in der Beweisaufnahme zu verwenden.

Liegen jedoch sich widersprechende Erklärungen von Zeu
gen vor, ist grundsätzlich deren Vernehmung erforderlich, 
um vorhandene Widersprüche zu klären und auch den Pro
zeßparteien Gelegenheit zur Fragestellung zu geben.
OG, Urteil vom 10. Januar 1989 - 1 OZK 15/88.

Am 11. April 1984 stellten der Verklagte und der Bürger B., 
die sich gemeinsam in der St.-Straße in G. befanden, fest, daß 
der später Geschädigte F. auf seine Begleiterin, die Zeugin G., 
einschlug. Der Verklagte forderte den Bürger F. auf, seine Tät
lichkeiten einzustellen. Nachdem er durch den Bürger F. und 
dessen Begleiterin darauf hingewiesen wurde, daß er sich 
nicht einmischen solle, weil es sich um eine persönliche Ange
legenheit handele und die Streitigkeiten beendet seien, kam 
es zwischen dem Verklagten und F. zu einem Wortwechsel 
und anschließend zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Da
durch wurde der Bürger F. verletzt. Er war vom 12. April 1984 
bis 24. Juni 1984 arbeitsunfähig. Zur Wiederherstellung sei
ner Gesundheit waren 10 Arztkonsultationen erforderlich.

Ein gegen den Verklagten eingeleitetes Ermittlungsverfah
ren wurde wegen des Vorliegens einer Notwehrsituation ein
gestellt.

Der Kläger (FDGB-Kreisvorstand, Verwaltung der Sozial
versicherung) hat vorgetragen: Der Verklagte sei für die dem 
Geschädigten zugefügten Verletzungen verantwortlich und 
aus diesem Grund zur Zahlung von Schadenersatz verpflich
tet. Deshalb habe er, der Kläger, auf Grund der auf ihn über
gegangenen Ansprüche gegen den Verklagten eine Forderung 
in Höhe von 1 164,05 M für ausgezahltes Krankengeld und für 
die durch die Arztkonsultationen entstandenen Kosten.

Der Kläger hat beantragt, unter Berücksichtigung einer 
Mitverantwortlichkeit des Geschädigten den Verklagten zur 
Zahlung von 582,02 M Schadenersatz zu verurteilen. ■

Der Verklagte hat Klageabweisung beantragt.
Er hat sich auf Notwehr berufen, weshalb er für den ein

getretenen Schaden nicht verantwortlich sei.
Das Kreisgericht hat dön Verklagten verurteilt, 582,02 M 

Schadenersatz zu zahlen. Zur Begründung hat es ausgeführt: 
Der Verklagte sei für den Gesundheitsschaden des Bürgers F. 
verantwortlich. Eine Notwehrsituation habe nicht Vorgelegen. 
Das Kreisgericht hat sein Urteil insbesondere auf die Aussage 
der Zeugin G. im Ermittlungsverfahren gestützt. Es hat die 
Auffassung vertreten, daß der Verklagte, nachdem ihm vom 
Geschädigten und seiner Begleiterin mitgeteilt worden war, 
es handele sich um eine persönliche Angelegenheit, die Pflicht 
gehabt hätte, sich zu entfernen. Während der Auseinander
setzung wäre es ihm auch möglich gewesen zu fliehen.

Die gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung des Ver
klagten hat das Bezirksgericht als offensichtlich unbegründet 
abgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der Kassationsantrag 
des Präsidenten des Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.
Aus der Begründung:
Die Entscheidung des Bezirksgerichts verletzt das Recht 
(§§330, 352 ZGB; §§ 2 Abs. 2, 45 Abs. 3, 52 Abs. 1, 54 Abs. 5, 
157 Abs. 3 ZPO).

Das Oberste Gericht hat wiederholt entschieden, daß eine 
Berufung ohne mündliche Verhandlung nur dann durch Be
schluß als offensichtlich unbegründet abgewiesen werden 
kann, wenn im Verfahren erster Instanz alle für die Ent
scheidung wesentlichen Umstände aufgeklärt worden sind, 
mit der Berufung keine beachtlichen neuen Tatsachen vor
getragen wurden und die von den Gerichten Vorgenommene 
rechtliche Beurteilung unbedenklich ist (zuletzt OG, Urteil 
vom 31. Oktober 1988 - 1 OZK 12/88 - NJ 1989, Heft 3, S. 119). 
Die Voraussetzungen für eine Abweisung der Berufung 
als offensichtlich unbegründet lagen hier nicht vor.

Die Instanzgerichte haben zutreffend erkannt, daß bei 
der Prüfung des vom Kläger geltend gemachten Anspruchs 
zunächst darüber zu befinden war, ob für den Verklagten, 
wie von ihm behauptet, eine Notwehrsituation bestanden 
hat. Träfe dies zu, wäre sein Verhalten rechtmäßig. Damit 
wäre für ihn keine Schadenersatzverpflichtung gemäß § 330 
ZGB entstanden, und dem Kläger stünde kein Anspruch ge
mäß § 91 SVO zu. Diese Frage ist bisher jedoch nicht aus
reichend geklärt.

Eine Notwehrlage gemäß § 352 ZGB ist grundsätzlich bei 
Reaktionen auf einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff 
sowie auch dann zu bejahen, wenn durch den später Ge
schädigten eine Situation geschaffen wurde, in der der an
dere damit rechnen mußte, daß er durch den Geschädigten 
angegriffen wird.

Der Verklagte hat vorgetragen, er habe den ersten Schlag 
gegen den Geschädigten geführt, nachdem dieser seine Jacke 
ausgezogen habe und in drohender Haltung auf ihn zuge
rannt sei. Wenn sich dieses Vorbringen bestätigt, wäre von 
einer Notwehrsituation auszugehen. Unter Beachtung des


